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1 	 W 13/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Aninelderin hat an 13. Ju].i 1987 die internationale An-
ineldung PCT/EP 87 00375 eingereicht. 

In einer Aufforderung gemà8 Artikel 17 (3) (a) PCT zur 
Zahiung einer zusätzlichen Recherchengebühr vom 26. Okto-
ber 1987 hat die als internationale Recherchenbehörde tä-
tige Zweigstelle den Haag des Europäischen Patentamts der 
Aninelderin mitgeteilt, daB sie der Auffassung sei, daB die 
internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlich-
keit nicht entspreche. Zur Begründung wurde angeführt, daB 
die Araneldung folgende Anspruchsgruppen umfasse: 

AnsprUche 1 bis 13: Bremsdruckregelsystem für Fahrzeuge, 
bei dent der Bremsdruck geregelt wird 
gemäB dent Verlauf der Fahrzeugverzö-
gerung. 

Ansprüche 14 bis 17: Bremsdruckregelsystem für Fahrzeuge, 
bei dent der Bremsdruck geregelt wird 
gemä8 der Steigung der Fahrzeugver-
zögerung, dent ein Schlupfregelsystein 
überlagert ist. 

Die mm unabhängigen Anspruch 1 genannte, der Erfindurig zu-
grunde liegende Aufgabe sei nicht neu, sondern bereits ge-
lost, oder sie weise keine erfinderische Tâtigkeit auf ge-
genüber dent Stand der Technik gemãB der DE-2.442.147. 

Die ursprüngliche einzige ailgemeine erfinderische Idee, 
die auch den Gegenstand der abhángigen Ansprüche em-
schlieSt, sei deshaib nicht mehr zulässig. 
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2 	W13/87 

III. 	Die Arimelderin hat am 19. November 1987 die zusätzliche 

Gebühr unter Widerspruch entrichtet. Zur Begrundung des 

Widerspruchs führte sie aus, bei der Regelung nach den 

Ansprüchen 1 bis 13 werde, wie Anspruch 1 angibt, die 

Steigung der Fahrzeugverzãgerung (da/dt) als Regeikri-

terium benutzt. Die Unteransprüche 2 bis 13 enthielten 

Ma8nahmen, urn die Regelung gemä8 Anspruch 1 zu ver-
bessern. 

Im Anspruch 14 werde gesagt, daB ebenfalls nach der Ablei-

tung der Fahrzeugverzögerung (da/dt) geregeit wird, daB 

jedoch dieser Grundregelung eine Schiupfregelung überla-

gert wird, die nur bei relativ hohen Abweichungen em-

greift. Dies gehe auch aus Fig. 6 mit zugehöriger Be-

schreibung, insbesondere Seite 8, 1. Absatz, hervor. Es 

sei nicht erkennbar, warum diese Verbesserung des Regel-

konzepts gemãB Anspruch 1 oder einer Kombination des An-

spruches 1 mit weiteren Unteranspruchen zur Uneinheitlich-

keit führen soil. 

Es sei nicht zulässig, in der Recherchenphase die Aufgabe 
der Erfindung auf erfinderische Tâtigkeit durch Vergleich 

mit dem Stand der Technik zu prüfen. Ob die Erfindung 

letztlich schutzfähig ist, müsse der späteren Prüfung vor-

behalten werden. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT, da die 

Arimelderin die dort angegebenen Erfordernisse erfüllt hat, 

und zwar innerhaib der hierfür in Regel 40.3 PCT in Ver-

bindung mit Artikel 17 (3) a) PCT vorgesehenen Frist. 

03201 



3 	 W 13/87 

Die Aufforderung gemãB Artikel 17 (3) a) PCT enthãlt eine 
Begründung im Slime von Regel 40.1 PCT für die Feststel-
lung, die Anmeldung entspreche nicht dein Erfordernis der 
Einheitlichkeit. 

Mangeinde Einheitlichkeit kann unmittelbar von vornherein 
ersichtlich sein (a priori), d.h. bevor die Patentan-
spruche gegenUber dem Stand der Technik geprüft werden, 
oder sich erst nachtráglich ergeben (a posteriori), d.h. 
nach BerUcksichtigung des Standes der Technik - beispiels-
weise kann aus einem zurn Stand der Technik gehörenden 
Dokuinent hervorgehen, daB inangeinde Neuheit oder inangelnde 
erfinderische Tãtigkeit für den Gegenstarid eines Haupt-
anspruchs vorliegt, so daB zwei oder mehrere Erfindungen 
oder Erfindungsgruppen übrig bleiben, die nicht inehr durch 
eine gemeinsame erfinderische Idee verbunden sind. 

Im vor].iegenden Fall hat die Recherchenbehôrde eine ur-
sprüngliche einzige erfinderische Idee anerkannt, aber 
dann einen a posteriori Einwand erhoben. Sie hat die 
Meinung vertreten, daB die der Erfindung zugrunde liegende 
Aufgabe (Lãsung war wohl geineint) nicht neu sei oder keine 
erfinderische Tätigkeit aufweise gegenüber dem Stand der 
Technik gemá8 der DE-A- 2 422 147. Der Anspruch 1 sei des-
wegen voraussichtlich nicht gewáhrbar, und die ursprüng-
liche einzige ailgemeine erfinderische Idee sei nicht mehr 
zulassig. 

Die Kammer 1st nicht davon überzeugt, daB der Gegenstand 
des Anspruchs 1 auf keiner erfinderischen Tatigkeit be-
ruht. 

[*IPTI)1 	 . • ./. . . 
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Die DE-A- 2 422 147 beschreibt ein Antiblockierregelsystem 

für Fahrzeuge, bestehend aus einer Ste].leinrichtung zur 

Variation des Bremsdrucks, einer Steuerschaltung zur Er-

zeugung von Steuersignalen für diese Stelleneinrichtung 

und einen Fühler, dessen Signale der Steuerschaitung zur 

Verarbeitung zugeführt werden. AuBerdein sind als Fühler 

MeBmittel zur Bestiminung des Auftretens einer Anderung der 
Fahrzeuglàngsverzögerung vorgesehen. Die Steuerschaltung 

enthält einen Signalgeber, der selbsttätig von Zeit zu 

Zeit Steuersignale zur Druckabsenkung abgibt. Weiterhin 

sind nit den Me6mitteln verbundene Schaitmittel vorgese-

hen, die bei Auftreten einer bestimmten Abnahme der Fahr-

zeuglängsverzögerung die Druckabsenkung an einem Rad oder 

mehreren Rädern unterbrechen und einen neuen Druckanstieg 

auslösen. Die erste Druckabsenkung wird vorgenonunen werden 

wenn z.B. sich nach Bremsbeginn eine erste Verringerung 

der Längsverzögerung zeigt. In einem ersten AusfUhrungs-

beispiel wird die Druckabsenkung unterbrochen, wenn sich 

die Fahrzeugverzögerung mit einer bestimmten Steigung 

ãndert. 

In der vorliegenden Anmeldung wird ebenfalls ein Brems-

druckregelsystem für Fahrzeuge beschrieben, bei den unter 

Verwendung eines Fahrzeugverzãgerungsgebers der Bremsdruck 

geregeit wird. Jedoch wird der Bremsdruckaufbau (und nicht 

die Bremsdruckabsenkung) gestoppt, wenn die Steigung der 

Fahrzeugverzógerung einen vorgegebenen kleinen Wert er-

reicht. 

Die Kanmer ist bei dieser Sachiage der Ansicht, daB man in 

Hinblick auf die DE-A- 2 422 147 nicht ohne weiteres sagen 

kann daB es für den Fachinann naheliegend ist, den Brems-

druckaufbau in einem Bremsdruckregelsystem zu stoppen, 

wenn die Steigung der Fahrzeugverzôgerung einen vorgege-

benen kleinen Wert erreicht. Die endgültige Prüfung dieser 

Frage bleibt allerdings einer eventuellen spãteren Sach-

prüfung vorbehalten. 
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Die Kainmer vertritt daher den Standpunkt, daB von einem 

Wegfa].1 der un Anspruch 1 zunt Ausdruck gebrachten erf in-
derischen Idee derzeit nicht gesprochen werden kann, so 

daB die Einheitlichkeit der Erfindung über diese durch die 

Rückbeziehung sãmtlichen Ansprüchen genieinsame Idee ge-

wãhrleistet 1st. Bei dieser Sachlage braucht nicht unter-

sucht zu werden, ob die Anne1dung bei Wegfall der erf in-

derischen Idee gemäB Anspruch 1 in die von der Recherchen-

behörde festgestellten beiden Gegenstände auseinander-

fallen würde. Die Aufforderung zur Zahlung der zusätz-

lichen Recherchengebühr ist daher nicht zu Recht ergangen 

und der Widerspruch begründet. 

Die Kanuner stinunt mit der Anmelderin insoweit zu, daB in 

der Recherchenphase a posteriori Einwãnde gegen eine An-

meldung wegen tJneinheitlichkeit nur in sehr kiaren und 

eindeutigen Fallen erhoben werden soliten. Urn einen 

soichen kiaren Fall handelt es sich hier jedenfalls 

nicht. 

Entscheidungsformel 

Ails diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusátzlichen Gebühr wird angeordnet. 

Der Gescháftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

F. Gunthel 
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